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1 Einleitung 

Diese Anlage 2-4 der Raumverträglichkeitsstudie (RVS, Unterlage 2) enthält eine tabellarische 

Übersicht der Konformitätsbewertung für die relevanten, textlichen, d. h. nicht raumkonkreten, 

Erfordernisse der Raumordnung im Abschnitt. Die Erfordernisse der Raumordnung werden mit 

Quellenangabe und zugeordneter Unterkategorie aufgeführt. Die Konformität wird anhand ei-

nes dreistufigen Systems (s. Tab. 1-1) bewertet. Die Methode ist in Kapitel 5.3 in der RVS 

(s. Unterlage 2) dargestellt. 

Tab. 1-1: Konformitätsbewertung 

Tab. 1-2 enthält eine Erklärung für die Spalten der tabellarischen Darstellung der relevanten, 

raumordnerischen Belange im Abschnitt.  

Tab. 1-2 Lesehilfe zur tabellarischen Darstellung der Konformitätsbewertung 

Spaltenbezeichnung Erläuterung 

Pläne und  
Programme 

Bezeichnung des Planwerks, ggf. wird die Bezeichnung für eine bes-
sere Darstellung abgekürzt. Die vollständige Bezeichnung des Plan-
werks kann dem Kapitel 5.4 in der RVS (s. Unterlage 2) entnommen 
werden. 

Unterkategorie Angabe der zugeordneten Unterkategorie innerhalb der RVS. Für das 
Projekt Korridor B wurden einheitliche Kategorien definiert. Die Angabe 
der Unterkategorie im Planwerk kann ggf. von der hier zugeordneten 

Unterkategorie abweichen. 

Kapitel Verweis auf die Kapitelnummer des raumordnerischen Belanges im 
Planwerk 

Ziffer Verweis auf die Ziffernummer des raumordnerischen Belanges im 
Planwerk 

Status Zuordnung des raumordnerischen Belanges entweder als Ziel (Z) oder 
Grundsatz (G) der Raumordnung 

Textliche Ausführung Wörtliche, ggf. gekürzte Wiedergabe der textlichen Ausführung des 
raumordnerischen Belanges aus dem Planwerk 

Konformitätsbewertung Erläuterung 

 Konformität kann nicht erreicht werden 

 Konformität kann nur mit Maßnahmen erreicht werden 

 Konformität gegeben  
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Spaltenbezeichnung Erläuterung 

Konformität Die Bewertung der Konformität erfolgt verbal-argumentativ. Zusätzlich 
zeigt die Färbung der Zelle die Konformitätsbewertung nach Tab. 1-1 
an. Ggf. werden notwendige Maßnahmen aufgeführt. Diese können 
anhand der Nummer den in Kapitel 7.2 (s. Unterlage 2 RVS) darge-
stellten konfliktmindernden Maßnahmen zugeordnet werden. 
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2 Relevante, nicht raumkonkrete Erfordernisse der Raumordnung 

 

Pläne und  
Programme 

Unterkate-
gorie 

Kapi-
tel 

Zif-
fer 

Sta-
tus 

Textliche Ausführung Konformität 

LEP NRW 
2019 

Natur- und 
Landschafts-
schutz 

7 1 G Der Freiraum soll erhalten werden; 
seine Nutz-, Schutz-, Erholungs- und 
Ausgleichsfunktionen sollen gesichert 
und entwickelt werden. Der Erhalt der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Freiraums ist bei allen raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen zu 
berücksichtigen. Dies gilt insbesondere 
für die Leistungen und Funktionen des 
Freiraums als Lebensraum für wildle-
bende Tiere und Pflanzen sowie als 
Entwicklungsraum biologischer Vielfalt 
[...]. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar bzw. eine Vereinbarkeit 
kann hergestellt werden. Um den Freiraum langfristig zu sichern 
und zu schützen, sind ggf. konfliktmindernde Maßnahmen (z. B. 
V1.2, V1.4, V11.2, V11.3, V13, V18) erforderlich. Insbesondere 
in Offenlandbereichen kann nach der Verlegung des Erdkabels 
die Funktion wieder hergestellt werden. Neben temporären Aus-
wirkungen durch das Vorhaben können auch kleinräumig, dau-
erhafte Auswirkungen auftreten u. a. in Waldbereichen. Unter 
Berücksichtigung von konfliktmindernden Maßnahmen kann die 
Funktion der Lebensräume wieder hergestellt werden. Die Kon-
formität ist auf Grund der Vorbehaltlichkeit gegeben bzw. kann 
unter Berücksichtigung von Maßnahmen erreicht werden. 

LEP NRW 
2019 

Natur- und 
Landschafts-
schutz 

7 3 G Die Zerschneidung bisher unzerschnit-
tener verkehrsarmer Freiräume soll 
vermieden werden. Insbesondere bis-
her unzerschnittene verkehrsarme 
Räume, die eine Flächengröße von 
mindestens 50 km² haben, sollen nicht 
durch eine linienhafte Verkehrsinfra-
struktur zerschnitten werden. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar bzw. eine Vereinbarkeit 
kann hergestellt werden. Um den Freiraum langfristig zu sichern 
und zu schützen, sind ggf. konfliktmindernde Maßnahmen (z. B. 
V1.2, V1.4, V11.2, V11.3, V13, V18) erforderlich. Insbesondere 
in Offenlandbereichen kann nach der Verlegung des Erdkabels 
die Funktion wieder hergestellt werden. Neben temporären Aus-
wirkungen durch das Vorhaben können auch kleinräumig, dau-
erhafte Auswirkungen auftreten u. a. in Waldbereichen. Unter 
Berücksichtigung von konfliktmindernden Maßnahmen kann die 
Funktion der Lebensräume wieder hergestellt werden. Die Kon-
formität ist auf Grund der Vorbehaltlichkeit gegeben bzw. kann 
unter Berücksichtigung von Maßnahmen erreicht werden. 
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Pläne und  
Programme 

Unterkate-
gorie 

Kapi-
tel 

Zif-
fer 

Sta-
tus 

Textliche Ausführung Konformität 

LEP NRW 
2019 

Natur- und 
Landschafts-
schutz 

7 5 G Auch außerhalb von Gebieten für den 
Schutz der Natur soll Freiraum, der 
sich durch eine hohe Dichte an natürli-
chen oder kulturlandschaftlich bedeut-
samen Elementen, an für gefährdete 
Arten und Lebensräume bedeutsamen 
Landschaftsstrukturen oder durch be-
sondere Eigenart und Schönheit aus-
zeichnet, vor Inanspruchnahmen be-
wahrt werden, durch die seine Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit oder be-
sondere Wertigkeit erheblich beein-
trächtigt werden kann. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar bzw. eine Vereinbarkeit 
kann hergestellt werden. Um den Freiraum langfristig zu sichern 
und zu schützen, sind ggf. konfliktmindernde Maßnahmen (z. B. 
V1.2, V1.4, V11.2, V11.3, V13, V18) erforderlich. Insbesondere 
in Offenlandbereichen kann nach der Verlegung des Erdkabels 
die Funktion wieder hergestellt werden. Neben temporären Aus-
wirkungen durch das Vorhaben können auch kleinräumig, dau-
erhafte Auswirkungen auftreten u. a. in Waldbereichen. Unter 
Berücksichtigung von konfliktmindernden Maßnahmen kann die 
Funktion der Lebensräume wieder hergestellt werden. Die Kon-
formität ist auf Grund der Vorbehaltlichkeit gegeben bzw. kann 
unter Berücksichtigung von Maßnahmen erreicht werden. 

LEP NRW 
2019 

Schutz kultu-
reller Sach-
güter 

3 2 G Die in Abbildung 2 gekennzeichneten 
29 „landesbedeutsamen Kulturland-
schaftsbereiche“ sollen unter Wahrung 
ihres besonderen kulturlandschaftli-
chen Wertes entwickelt werden. Ihre 
wertgebenden Elemente und Struktu-
ren sollen als Zeugnisse des nord-
rhein-westfälischen landschafts-, bau- 
und industriekulturellen Erbes erhalten 
werden. Ihre landesbedeutsamen ar-
chäologischen Denkmäler und Fund-
bereiche sollen gesichert oder vor not-
wendigen Eingriffen erkundet und do-
kumentiert werden. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorrangigen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Durch die Verlegung 
eines Erdkabels und die Rekultivierung der in Anspruch genom-
men Flächen werden keine erheblichen, dauerhaften Auswir-
kungen auf den Charakter der Kulturlandschaften ausgelöst. 
Sofern kulturhistorische Besonderheiten in Form von historisch 
wertvollen Orts- und Landschaftsbildern betroffen sein könnten, 
werden diese von der Trassierung auf Ebene des Planfeststel-
lungsverfahrens berücksichtigt. Die Festlegungen stehen dem 
Erdkabelvorhaben nicht entgegen. Die Konformität ist gegeben. 

LEP NRW 
2019 

Wald 7 1 Z Wald ist insbesondere mit seiner Be-
deutung für die nachhaltige Holzpro-
duktion, den Arten- und Biotopschutz, 
die Kulturlandschaft, die landschafts-

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorrangigen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung nur unter Anwendung von Maß-
nahmen vereinbar. Im Bereich von Waldflächen tritt bei offener 
Verlegung des Erdkabels eine dauerhafte Nutzungsänderung 
auf, da tiefwurzelnde Gehölze im Bereich von Kabelgräben und 
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Pläne und  
Programme 

Unterkate-
gorie 

Kapi-
tel 

Zif-
fer 

Sta-
tus 

Textliche Ausführung Konformität 

orientierte Erholungs-, Sport- und Frei-
zeitnutzung, den Klimaschutz und we-
gen seiner wichtigen Regulationsfunk-
tionen im Landschafts- und Naturhaus-
halt zu erhalten, vor nachteiligen Ent-
wicklungen zu bewahren und weiterzu-
entwickeln. Dazu werden in den Regio-
nalplänen entsprechende Waldberei-
che festgelegt, die in der Regel eine 
Inanspruchnahme durch entgegenste-
hende Nutzungen ausschließen. Aus-
nahmsweise dürfen Waldbereiche für 
entgegenstehende Planungen und 
Maßnahmen nur dann in Anspruch ge-
nommen werden, wenn für die ange-
strebten Nutzungen ein Bedarf nach-
gewiesen ist, dieser nicht außerhalb 
von Waldbereichen realisierbar ist und 
die Waldumwandlung auf das unbe-
dingt erforderliche Maß beschränkt 
wird. 

Schutzstreifen nicht zulässig sind. Eine Inanspruchnahme soll, 
nach Möglichkeit, vermieden werden. Die Konformität kann den-
noch durch Optimierung der Trassierung (Trassierung im Be-
reich vorhandener Schneisen oder Waldwege; V1.2) bzw. ins-
besondere durch eine geschlossene Querung (V1.3) erreicht 
werden. Nach Abschluss der Bauphase werden die Flächen au-
ßerhalb des Schutzstreifens wieder aufgeforstet (V18). Baube-
dingt sind weitere konfliktvermeidende bzw. -mindernde Maß-
nahmen möglich (z. B. V1.1, V1.4, V2). Die Funktion des Wal-
des umfasst auch die Gestaltung und Entwicklung von Wald(in-
nen)rändern; dies kann durch eine entsprechende Gestaltung 
der Trassenränder erreicht werden. Zudem sind weitere Maß-
nahmen zum Erhalt der ökologischen Funktionen zu beachten, 
die im Rahmen von Umweltbericht, Artenschutz und NATURA 
2000 festgelegt werden (s. Unterlage 3, 4 und 5). Gemäß den 
Planungsleitsätzen soll eine Inanspruchnahme von Waldberei-
chen minimiert werden. Im Rahmen des Gesamtalternativenver-
gleiches (Unterlage 13) fließen Waldbereiche in die Korridorbe-
wertung ein und potenzielle Alternativen werden geprüft. Die 
Nutzfunktion des Waldes wird somit nicht in erheblichem Maße 
dauerhaft reduziert; die Konformität kann durch Maßnahmen er-
reicht werden. 

LEP NRW 
2019 

Bodenschutz 7 4 G Bei allen raumbedeutsamen Planun-
gen und Maßnahmen sind die Leis-
tungsfähigkeit, Empfindlichkeit und 
Schutzwürdigkeit der Böden zu be-
rücksichtigen. Geschädigte Böden, ins-
besondere versiegelte, verunreinigte 
oder erosionsgeschädigte Flächen sol-
len auch im Freiraum saniert und an-
gemessenen Nutzungen und Frei-
raumfunktionen zugeführt werden. [...]. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar bzw. eine Vereinbarkeit 
kann hergestellt werden. Baubedingt können, durch die Durch-
mischung des Bodens bzw. des Untergrundes sowie durch die 
Einbringung von Fremdmaterial, Beeinträchtigungen des Bo-
dens auftreten. Eine Wiederherstellung der Funktion und Struk-
tur insbesondere als Lebensraum auf den beeinträchtigten Flä-
chen kann mit Maßnahmen erreicht werden (z. B. V10.2 und 
V11). Eine dauerhafte Flächeninanspruchnahme erfolgt nur im 
Bereich oberirdischer Gebäude. Dabei handelt es sich um eine 
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Pläne und  
Programme 

Unterkate-
gorie 

Kapi-
tel 

Zif-
fer 

Sta-
tus 

Textliche Ausführung Konformität 

kleinflächige Versiegelung bzw. Teilversiegelung. Um die Aus-
wirkungen der Flächeninanspruchnahmen auf den Boden ge-
ring zu halten, wird die Besonderheit und Schutzwürdigkeit der 
Böden berücksichtigt (V1.2). Die Konformität kann unter Be-
rücksichtigung von Maßnahmen erreicht werden. 

LEP NRW 
2019 

Hochwasser-
schutz 

7 8 G In deichgeschützten und von Extrem-
hochwasser erreichbaren Gebieten soll 
bei der räumlichen Nutzung die poten-
zielle Überflutungsgefahr berücksich-
tigt werden. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Auf Ebene des Plan-
feststellungsverfahrens werden potenzielle Auswirkungen in Be-
zug auf Hochwasserschutzgebiete bei der Trassierung berück-
sichtigt. Die dauerhafte Funktion zum Schutz vor Hochwasser 
ist nach Beendigung der Verlegearbeiten, ggf. unter Anwen-
dung von konfliktmindernden Maßnahmen (z. B. V1.2, V11.2, 
V11.3, V17), wieder hergestellt. Hochwasser werden durch das 
Vorhaben nicht begünstigt. Die Konformität ist gegeben. 

LEP NRW 
2019 

Gewässer- 
und Grund-
wasser-
schutz 

7 1 G Raumbedeutsame Planungen und 
Maßnahmen sollen dazu beitragen, die 
Gewässer mit ihren vielfältigen Leis-
tungen und Funktionen als Bestandteil 
des Naturhaushalts, als Lebensgrund-
lage des Menschen, als Lebensraum 
für Tiere und Pflanzen sowie als nutz-
bares Gut nachhaltig zu sichern und zu 
entwickeln 

Das Vorhaben ist mit der vorbehaltlichen Funktion der raumord-
nerischen Festlegung zu Gewässerschutz unter Berücksichti-
gung von Maßnahmen vereinbar. Um die Funktion der Gewäs-
ser zu erhalten ist die Festlegung von konfliktmindernden Maß-
nahmen (z. B. V10.3, V11, V15, V17) erforderlich. Durch eine 
standortangepasste Auswahl von Maßnahmen, z. B. einer hyd-
rogeologische Baubegleitung können dauerhafte Auswirkungen 
auf die Funktion vermieden werden. Die Konformität kann unter 
Berücksichtigung von Maßnahmen erreicht werden. 

LEP NRW 
2019 

Gewässer- 
und Grund-
wasser-
schutz 

7 2 G Raumbedeutsame Planungen und 
Maßnahmen sollen dazu beitragen, 
dass strukturreiche und ökologisch 
hochwertige, natürliche oder naturnahe 
Oberflächengewässer erhalten und 
entwickelt werden. Oberflächengewäs-
ser sollen auch für Erholungs-, Sport- 
und Freizeitzwecke genutzt werden 

Das Vorhaben ist mit der vorbehaltlichen Funktion der raumord-
nerischen Festlegung zum Schutz von Oberflächengewässern 
unter Berücksichtigung von Maßnahmen vereinbar. Um die 
Funktion der Oberflächengewässer zu erhalten ist die Festle-
gung von konfliktmindernden Maßnahmen (z. B. V10.3, V11, 
V15, V17) erforderlich. Durch eine standortangepasste Auswahl 
von Maßnahmen, z. B. einer hydrogeologische Baubegleitung 
können dauerhafte Auswirkungen auf die Funktion vermieden 
werden. Die Funktion als Erholungs-, Sport- und Freizeitwecke 
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Programme 

Unterkate-
gorie 

Kapi-
tel 

Zif-
fer 

Sta-
tus 

Textliche Ausführung Konformität 

können, soweit nicht erhebliche was-
serwirtschaftliche oder naturschutz-
fachliche Belange entgegenstehen. 

wird nicht dauerhaft durch das Vorhaben beeinflusst. Die Kon-
formität kann unter Berücksichtigung von Maßnahmen erreicht 
werden. 

LEP NRW 
2019 

Landwirt-
schaft 

7 1 G Im Rahmen der Sicherung des Frei-
raums sollen die räumlichen Voraus-
setzungen dafür erhalten werden, dass 
sich die Landwirtschaft in allen Lan-
desteilen, insbesondere in den über-
wiegend ländlich strukturierten Räu-
men Nordrhein-Westfalens, als raum-
bedeutsamer und für die Kulturland-
schaft bedeutsamer Wirtschaftszweig 
entwickeln kann. Einer flächengebun-
denen, multifunktionalen Landwirt-
schaft, die auch besondere Funktionen 
für den Naturhaushalt, die Land-
schaftspflege, sowie die Gestaltung 
und Erhaltung der ländlichen Räume 
erfüllt, kommt hierbei eine besondere 
Bedeutung zu. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Nach Beendigung der 
Verlegearbeiten und der Wiederherstellung der Oberfläche ist 
eine landwirtschaftliche Nutzung dauerhaft möglich. Die Festle-
gungen stehen dem Erdkabelvorhaben nicht grundsätzlich ent-
gegen. Die Konformität ist gegeben. 

LEP NRW 
2019 

Landwirt-
schaft 

7 2 G Die im Freiraum liegenden, von der 
Landwirtschaft genutzten Flächen sol-
len, als wesentliche Grundlage für die 
Produktion von Nahrungsmitteln und 
nachwachsenden Rohstoffen erhalten 
werden. [...] Landwirtschaftliche Be-
triebe sollen in ihrem Bestand und ih-
ren Entwicklungsmöglichkeiten gesi-
chert werden. Bei unvermeidbaren In-
anspruchnahmen landwirtschaftlicher 
Nutzflächen sollen negative Wirkungen 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Nach Beendigung der 
Verlegearbeiten und der Wiederherstellung der Oberfläche ist 
eine landwirtschaftliche Nutzung dauerhaft möglich. Die Festle-
gungen stehen dem Erdkabelvorhaben nicht grundsätzlich ent-
gegen. Die Konformität ist gegeben. 
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Zif-
fer 

Sta-
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Textliche Ausführung Konformität 

auf landwirtschaftliche Betriebe so ge-
ring wie möglich gehalten werden. Un-
ter Berücksichtigung der jeweiligen re-
gionalen und lokalen Gegebenheiten 
sollen bei der Umsetzung von regional-
planerischen Festlegungen auf der 
Ebene der Fach- oder Bauleitplanung 
agrarstrukturverträgliche Lösungen in 
Kooperation mit den Betroffenen entwi-
ckelt und - falls möglich - durch die In-
strumente der ländlichen Bodenord-
nung begleitet werden. 

LEP NRW 
2019 

Freiraumge-
stützte Erho-
lung 

7 8 G Bereiche, die sich aufgrund ihrer Struk-
tur, Ungestörtheit und Erreichbarkeit 
für die naturverträgliche und land-
schaftsorientierte Erholungs-, Sport- 
und Freizeitnutzung besonders eignen, 
sollen für diese Nutzungen gesichert 
und weiterentwickelt werden. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Nach Beendigung der 
Verlegearbeiten und der Wiederherstellung der Oberfläche ist 
eine naturverträgliche und landschaftsorientierte Erholungs-, 
Sport- und Freizeitnutzung dauerhaft möglich. Die Festlegungen 
stehen dem Erdkabelvorhaben nicht grundsätzlich entgegen. 
Die Konformität ist gegeben. 

LEP NRW 
2019 

Schiffsver-
kehr und Hä-
fen 

8 9 Z [...] Die Wasserstraßen und mit ihnen 
in funktionalem Zusammenhang ste-
hende Flächen sind so zu entwickeln, 
dass sie die ihnen zugedachten Funkti-
onen im multimodalen Güterverkehr 
(Wasser, Schiene, Straße) angemes-
sen erfüllen können. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorrangigen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Die dauerhafte Funk-
tion von Wasserstraßen ist nach Beendigung der Verlegearbei-
ten wieder hergestellt. Die Festlegungen stehen dem Erdkabel-
vorhaben nicht grundsätzlich entgegen. Die Konformität ist ge-
geben. 

LEP NRW 
2019 

Sonstige Ein-
richtungen 
der Energie-
versorgung 

8 6 G Regionale Fernwärmeschienen sollen 
erhalten und weiterentwickelt werden. 
Insbesondere sollen bestehende Wär-
menetze verbunden und ausgebaut 
werden. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorrangigen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Auftretende Konflikte 
mit Fernwärmeschienen stellen i. d. R. (bau-) technische an-
stelle raumordnerischer Konflikte dar. Mithilfe von Standard-
kreuzungsverfahren können dauerhafte Beeinträchtigungen von 
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Textliche Ausführung Konformität 

Fernwärmeschienen vermieden werden. Die Festlegungen ste-
hen dem Erdkabelvorhaben nicht grundsätzlich entgegen. Die 
Konformität ist gegeben.  

 

LEP NRW 
2019 

Rohstoffab-
bau und -si-
cherung 

9 1 G Bei allen räumlichen Planungen soll 
berücksichtigt werden, dass Vorkom-
men energetischer und nichtenergeti-
scher Rohstoffe (Bodenschätze) stand-
ortgebunden, begrenzt und nicht rege-
nerierbar sind. Ebenso sollen Qualität 
und Quantität sowie die Seltenheit ei-
nes Rohstoffvorkommens Berücksichti-
gung finden. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung nur unter Anwendung von Maß-
nahmen vereinbar. Eine gemeinsame Nutzung einer Fläche für 
das Vorhaben sowie für Rohstoffabbau ist grundsätzlich nicht 
möglich. Ggf. könnte im Einzelfall je nach Rohstoffvorkommen 
und -nutzen durch die Absprache einer gemeinsamen Planung 
eine Vereinbarkeit erreicht werden. Die Festlegung beinhalten 
einen Grundsatz der Raumordnung, welcher einer Abwägungs-
entscheidung entgegensteht. Das Vorhaben ist als Vorhaben 
von gemeinsamem Interesse eingestuft. Es ist ein länderüber-
greifendes Vorhaben gemäß BBPlG, für das die energiewirt-
schaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf festge-
stellt worden sind. Das Vorhaben unterliegt dem NABEG und ist 
somit aus Gründen eines überragenden öffentlichen Interesses 
und im Interesse der öffentlichen Sicherheit erforderlich. Die 
Konformität kann durch Maßnahmen (z. B. V1.2, V1.4) erreicht 
werden. 

RP Münster-
land 2014 

Natur- und 
Landschafts-
schutz 

IV 23 G Die biologische Vielfalt soll gemäß der 
nationalen Biodiversitätsstrategie 
durch Schutz und nachhaltige Nutzung 
erhalten werden. Basis der nationalen 
Strategie ist es, Schutz und Nutzung 
der Biodiversität stets aus ökologi-
scher, ökonomischer und sozialer 
Sicht zu betrachten. Dabei soll die öko-
logische Tragfähigkeit Maßstab der 
ökonomischen und sozialen Entschei-
dungen sein. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar bzw. eine Vereinbarkeit 
kann hergestellt werden. Um die biologische Vielfalt langfristig 
zu sichern und zu schützen, sind ggf. konfliktmindernde Maß-
nahmen (z. B. V1.2, V1.4, V11.2, V11.3, V13, V18) erforderlich. 
Insbesondere in Offenlandbereichen kann nach der Verlegung 
des Erdkabels die Funktion wieder hergestellt werden. Neben 
temporären Auswirkungen durch das Vorhaben können auch 
kleinräumig, dauerhafte Auswirkungen auftreten u. a. in Wald-
bereichen. Unter Berücksichtigung von konfliktmindernden 
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Maßnahmen kann die Funktion der Lebensräume wieder herge-
stellt werden. Die Konformität ist auf Grund der Vorbehaltlichkeit 
gegeben bzw. kann unter Berücksichtigung von Maßnahmen er-
reicht werden. 

RP Münster-
land 2014 

Natur- und 
Landschafts-
schutz 

IV 26.
4 

Z Auch die unterhalb der zeichnerischen 
Darstellungsschwelle des Regional-
plans liegenden naturschutzfachlich 
bedeutsamen Biotope sind im Zuge 
der Landschaftsplanung zu erhalten, 
zu sichern und zu entwickeln. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorrangigen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung nur unter Anwendung von Maß-
nahmen vereinbar. Um naturschutzfachlich bedeutsamen Bio-
tope langfristig zu sichern und zu schützen, sind ggf. konflikt-
mindernde Maßnahmen (z. B. V 1.2, V 1.4, V 11.2, V 11.3, V 
13, V 18) erforderlich. Insbesondere in Offenlandbereichen 
kann nach der Verlegung des Erdkabels die Funktion wieder 
hergestellt werden. Neben temporären Auswirkungen durch das 
Vorhaben können auch kleinräumig, dauerhafte Auswirkungen 
auftreten u. a. in Waldbereichen. Unter Berücksichtigung von 
konfliktmindernden Maßnahmen kann die Funktion der Lebens-
räume wieder hergestellt werden. Zudem sind weitere Maßnah-
men zum Erhalt der ökologischen Funktionen zu beachten, die 
im Rahmen von Umweltbericht, Artenschutz und NATURA 2000 
festgelegt werden (s. Unterlage 3, 4 und 5). Die Konformität 
kann unter Berücksichtigung von Maßnahmen erreicht werden. 

RP Münster-
land 2014 

Schutz kultu-
reller Sach-
güter 

II 2 Z Bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen sind der Charakter der 
Kulturlandschaften mit ihren bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und -
elementen, Bau- und Bodendenkmä-
lern sowie die historisch wertvollen 
Orts- und Landschaftsbilder zu bewah-
ren und weiterzuentwickeln. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorrangigen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Durch die Verlegung 
eines Erdkabels und die Rekultivierung der in Anspruch genom-
men Flächen werden keine erheblichen, dauerhaften Auswir-
kungen auf den Charakter der Kulturlandschaften ausgelöst. 
Sofern kulturhistorische Besonderheiten in Form von Bau- und 
Bodendenkmälern sowie die historisch wertvollen Orts- und 
Landschaftsbilder betroffen sein könnten, werden diese von der 
Trassierung auf Ebene des Planfeststellungsverfahrens berück-
sichtigt. Die Festlegungen stehen dem Erdkabelvorhaben nicht 
entgegen. Die Konformität ist gegeben. 
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RP Münster-
land 2014 

Schutz kultu-
reller Sach-
güter 

II 7.1 G Kulturhistorisch charakteristische Sied-
lungs- und Freiraumstrukturen, die das 
Orts- und Landschaftsbild in besonde-
rer Weise bestimmen bzw. durch ge-
eignete Maßnahmen entsprechend 
aufgewertet werden können, sollen 
planerisch gesichert und in ihrer Funk-
tion erhalten und entwickelt werden. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Durch die Verlegung 
eines Erdkabels und die Rekultivierung der in Anspruch genom-
men Flächen werden keine erheblichen, dauerhaften Auswir-
kungen auf kulturhistorische Freiraumstrukturen ausgelöst. So-
fern kulturhistorische Besonderheiten betroffen sein könnten, 
werden diese von der Trassierung auf Ebene des Planfeststel-
lungsverfahrens berücksichtigt. Siedlungsbereiche und Ort-
schaften werden gemäß den Planungsleitsätzen prinzipiell ge-
mieden. Die Festlegungen stehen dem Erdkabelvorhaben nicht 
entgegen. Die Konformität ist gegeben. 

RP Münster-
land 2014 

Wald IV 23.
2 

Z Eine Inanspruchnahme durch raumbe-
deutsame Planungen und Maßnahmen 
ist nur in dem durch die Ziele des LEP 
NRW vorgegebenen Rahmen zulässig. 
Dies ist auch bei Wallhecken zu be-
achten. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorrangigen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung nur unter Anwendung von Maß-
nahmen vereinbar. Im Bereich von Waldflächen tritt bei offener 
Verlegung des Erdkabels eine dauerhafte Nutzungsänderung 
auf, da tiefwurzelnde Gehölze im Bereich von Kabelgräben und 
Schutzstreifen nicht zulässig sind. Eine Inanspruchnahme soll, 
nach Möglichkeit, vermieden werden. Die Konformität kann den-
noch durch Optimierung der Trassierung (Trassierung im Be-
reich vorhandener Schneisen oder Waldwege; V1.2) bzw. ins-
besondere durch eine geschlossene Querung (V1.3) erreicht 
werden. Nach Abschluss der Bauphase werden die Flächen au-
ßerhalb des Schutzstreifens wieder aufgeforstet (V18). Baube-
dingt sind weitere konfliktvermeidende bzw. -mindernde Maß-
nahmen möglich (z. B. V1.1, V1.4, V2). Die Funktion des Wal-
des umfasst auch die Gestaltung und Entwicklung von Wald(in-
nen)rändern; dies kann durch eine entsprechende Gestaltung 
der Trassenränder erreicht werden. Zudem sind weitere Maß-
nahmen zum Erhalt der ökologischen Funktionen zu beachten, 
die im Rahmen von Umweltbericht, Artenschutz und NATURA 
2000 festgelegt werden (s. Unterlage 3, 4 und 5). Gemäß den 
Planungsleitsätzen soll eine Inanspruchnahme von Waldberei-



2 Relevante, nicht raumkonkrete Erfordernisse der Raumordnung 

 

Korridor B – Vorhaben Nr. 49 BBPlG Anlage 2-4 
Seite 12 

 

Pläne und  
Programme 

Unterkate-
gorie 

Kapi-
tel 

Zif-
fer 

Sta-
tus 

Textliche Ausführung Konformität 

chen minimiert werden. Im Rahmen des Gesamtalternativenver-
gleiches (Unterlage 13) fließen Waldbereiche in die Korridorbe-
wertung ein und potenzielle Alternativen werden geprüft. Die 
Nutzfunktion des Waldes wird somit nicht in erheblichem Maße 
dauerhaft reduziert; die Konformität kann durch Maßnahmen er-
reicht werden. 

RP Münster-
land 2014 

Wald IV 23.
3 

Z Auch die unterhalb der zeichnerischen 
Darstellungsschwelle des Regional-
plans liegenden Waldgebiete sind zu 
erhalten, zu sichern und zu entwickeln. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorrangigen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung nur unter Anwendung von Maß-
nahmen vereinbar. Im Bereich von Waldflächen tritt bei offener 
Verlegung des Erdkabels eine dauerhafte Nutzungsänderung 
auf, da tiefwurzelnde Gehölze im Bereich von Kabelgräben und 
Schutzstreifen nicht zulässig sind. Eine Inanspruchnahme soll, 
nach Möglichkeit, vermieden werden. Die Konformität kann den-
noch durch Optimierung der Trassierung (Trassierung im Be-
reich vorhandener Schneisen oder Waldwege; V1.2) bzw. ins-
besondere durch eine geschlossene Querung (V1.3) erreicht 
werden. Nach Abschluss der Bauphase werden die Flächen au-
ßerhalb des Schutzstreifens wieder aufgeforstet (V18). Baube-
dingt sind weitere konfliktvermeidende bzw. -mindernde Maß-
nahmen möglich (z. B. V1.1, V1.4, V2). Die Funktion des Wal-
des umfasst auch die Gestaltung und Entwicklung von Wald(in-
nen)rändern; dies kann durch eine entsprechende Gestaltung 
der Trassenränder erreicht werden. Zudem sind weitere Maß-
nahmen zum Erhalt der ökologischen Funktionen zu beachten, 
die im Rahmen von Umweltbericht, Artenschutz und NATURA 
2000 festgelegt werden (s. Unterlage 3, 4 und 5). Gemäß den 
Planungsleitsätzen soll eine Inanspruchnahme von Waldberei-
chen minimiert werden. Im Rahmen des Gesamtalternativenver-
gleiches (Unterlage 13) fließen Waldbereiche in die Korridorbe-
wertung ein und potenzielle Alternativen werden geprüft. Die 
Nutzfunktion des Waldes wird somit nicht in erheblichem Maße 
dauerhaft reduziert; die Konformität kann durch Maßnahmen er-
reicht werden. 
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RP Münster-
land 2014 

Bodenschutz IV 16.
5 

G Mit dem Boden soll sparsam und scho-
nend umgegangen werden; Bodenver-
siegelungen sollen auf das notwendige 
Maß begrenzt werden. Bei der notwen-
digen Inanspruchnahme von Allgemei-
nen Freiraum- und Agrarbereichen für 
andere Zwecke soll der Erhaltung be-
sonders schutzwürdiger Böden ein be-
sonderes Gewicht beigemessen wer-
den. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar bzw. eine Vereinbarkeit 
kann hergestellt werden. Um die Inanspruchnahme neuen Rau-
mes zu minimieren, werden gemäß der Planungsleitsätze Bün-
delungsoptionen mit dem Vorhaben geprüft. Durch die gesetzli-
che Vorgabe des BBPlG einer Leerrohrmitnahme wird die Inan-
spruchnahme neuen Raumes zukünftig reduziert. Zusätzlich 
verlaufen die Vorhaben im Projekt Korridor B in der sogenann-
ten Stammstrecke weitläufig parallel. Baubedingt können, durch 
die Durchmischung des Bodens bzw. des Untergrundes sowie 
durch die Einbringung von Fremdmaterial, Beeinträchtigungen 
des Bodens auftreten. Eine Wiederherstellung der Funktion und 
Struktur auf den beeinträchtigten Flächen kann mit Maßnahmen 
erreicht werden (z. B. V10.2 und V11). Insbesondere eine land-
wirtschaftliche Nutzung der Fläche ist nach Beendigung der 
Verlegearbeiten dauerhaft möglich. Die Konformität kann unter 
Berücksichtigung von Maßnahmen erreicht werden. 

RP Münster-
land 2014 

Hochwasser-
schutz 

IV 26.
2 

G In den Einzugsbereichen der Oberflä-
chengewässer soll verstärkt auf Rück-
haltung und verlangsamten Abfluss 
des Wassers hingewirkt werden. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Auf Ebene des Plan-
feststellungsverfahrens werden potenzielle Risiken in Bezug auf 
Hochwasserereignisse bei der Trassierung berücksichtigt. Um 
die Funktion von Einzugsgebieten zu erhalten und nach einer 
Verlegung des Erdkabels die vorrangige Funktion wieder herzu-
stellen, könnten ggf. konfliktmindernde Maßnahmen (z. B. V1.2, 
V11.2, V11.3, V17) erforderlich sein. Hochwasserereignisse 
werden durch das Vorhaben nicht begünstigt. Die Konformität 
ist gegeben. 

RP Münster-
land 2014 

Gewässer- 
und Grund-
wasser-
schutz 

IV 25 G Gewässer und ihre Auen sollen dauer-
haft gesichert und wieder zu einer öko-
logisch und wasserwirtschaftlich funkti-
onsfähigen Einheit entwickelt werden. 
Um die Speicherkapazität zu erhöhen, 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar bzw. eine Vereinbarkeit 
kann hergestellt werden. Um die Funktion der Gewässer zu er-
halten und nach einer Verlegung des Erdkabels die vorrangige 
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sollen gewässerbegleitende Flächen 
außerhalb von Siedlungen vermehrt 
den Gewässern zur Verfügung gestellt 
werden. 

Funktion wieder herzustellen, sind ggf. konfliktmindernde Maß-
nahmen (z. B. V1.2, V11.2, V11.3, V17) erforderlich. Die Kon-
formität kann unter Berücksichtigung von Maßnahmen erreicht 
werden. 

RP Münster-
land 2014 

Gewässer- 
und Grund-
wasser-
schutz 

IV 29.
1 

Z Die Wirksamkeit der Oberflächenge-
wässer und ihrer Ufer als Lebensraum 
für Pflanzen und Tiere muss erhalten 
bzw. wiederhergestellt werden, um die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushal-
tes langfristig zu sichern. Die Bedeu-
tung, die fließende und stehende Ge-
wässer für Natur und Landschaft ha-
ben, ist bei allen die Gewässer berüh-
renden Planungen und Maßnahmen zu 
beachten. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorrangigen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar bzw. eine Vereinbarkeit 
kann hergestellt werden. Um Oberflächengewässer und ihre 
Ufer zu sichern, ist die Festlegung von konfliktmindernden Maß-
nahmen (z. B. V10.3, V11, V15, V17) erforderlich. Potenzielle 
Auswirkungen auf den Grundwasserkörper werden in den Aus-
führungen zur WRRL (Unterlage 8) bewertet. Die Konformität 
kann unter Berücksichtigung von Maßnahmen erreicht werden. 

RP Münster-
land 2014 

Forstwirt-
schaft 

IV 22.
2 

G Forstliche Versuchsflächen sollen bis 
zum Abschluss der unmittelbaren Be-
obachtung vor beeinträchtigenden 
raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen geschützt werden. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung nur unter Anwendung von Maß-
nahmen vereinbar. Im Bereich von Waldflächen tritt bei offener 
Verlegung des Erdkabels eine dauerhafte Nutzungsänderung 
auf, da tiefwurzelnde Gehölze im Bereich von Kabelgräben und 
Schutzstreifen nicht zulässig sind. Eine Inanspruchnahme soll, 
nach Möglichkeit, vermieden werden. Die Konformität kann den-
noch durch Optimierung der Trassierung (Trassierung im Be-
reich vorhandener Schneisen oder Waldwege, Meidung von Na-
turwaldzellen und Samenplantagen) erreicht werden (V1.2). 
Nach Abschluss der Bauphase werden die Flächen außerhalb 
des Schutzstreifens wieder aufgeforstet (V18). Baubedingt sind 
weitere konfliktvermeidende bzw. -mindernde Maßnahmen 
möglich (z. B. V1.1, V1.3, V1.4, V2). Die Nutzfunktion des Wal-
des wird somit nicht in erheblichem Maße dauerhaft reduziert; 
die Konformität kann durch Maßnahmen erreicht werden. 
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RP Münster-
land 2014 

Freiraumge-
stützte Erho-
lung 

III 11.
1 

G Die überregionale Freizeit- und Erho-
lungsfunktion, die von weiten Teilen 
des Münsterlandes erfüllt wird, soll ge-
sichert und weiterentwickelt werden. 
Dabei dürfen die ökologischen Aus-
gleichsfunktionen des Raumes und der 
Charakter der Kulturlandschaft nicht 
beeinträchtigt werden. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar bzw. eine Vereinbarkeit 
kann hergestellt werden. Durch die Verlegung eines Erdkabels 
und die Rekultivierung der in Anspruch genommen Flächen 
werden keine dauerhaften, negativen Auswirkungen auf Erho-
lungsgebiete ausgelöst. Insbesondere in Offenlandbereichen 
kann nach der Verlegung des Erdkabels die Funktion wieder 
hergestellt werden; ggf. kann durch die Restriktion, dass der 
Schutzstreifen dauerhaft von tiefwurzelnden Gehölzen freizuhal-
ten ist, eine Zerschneidung der Naturräume auftreten. Unter Be-
rücksichtigung von konfliktmindernden Maßnahmen (z. B. V1.2, 
V1.4, V13) kann die Funktion wieder hergestellt werden, so 
dass die ökologischen Ausgleichsfunktionen des Raumes und 
der Charakter der Kulturlandschaft nicht erheblich beeinträchtigt 
werden. Die Konformität kann unter Berücksichtigung von Maß-
nahmen erreicht werden. 

RP Münster-
land 2014 

Schiffsver-
kehr und Hä-
fen 

VII 39 G Der verkehrsgünstige Anschluss des 
Münsterlandes an das Wasserstraßen-
netz soll erhalten und in seiner Leis-
tungsfähigkeit gesteigert werden. Die 
dazu erforderlichen Ausbaumaßnah-
men sollen unter Berücksichtigung der 
landschaftlichen und ökologischen Be-
lange [...] zügig durchgeführt werden. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Die dauerhafte Funk-
tion von Wasserstraßen ist nach Beendigung der Verlegearbei-
ten wieder hergestellt. Die Festlegungen stehen dem Erdkabel-
vorhaben nicht grundsätzlich entgegen. Die Konformität ist ge-
geben. 

RP Münster-
land 2014 

Luftverkehr 
und Flughä-
fen 

VII 40.
3 

G Für die Allgemeine Luftfahrt ist unter 
Berücksichtigung konkurrierender An-
sprüche des übrigen Luftverkehrs und 
der Belange des Freizeit- und Erho-
lungssektors sowie des Umwelt- und 
Naturschutzes ein dem Verkehrsbedarf 
entsprechendes Flugplatzsystem vor-
zuhalten. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung nur unter Anwendung von Maß-
nahmen vereinbar. Eine gemeinsame Nutzung einer Fläche für 
das Vorhaben sowie für ein Flugplatzsystem kann nur unter Pla-
nungsabsprachen der jeweiligen Interessenvertreter erfolgen. 
Eine Bebauung innerhalb des Schutzstreifens ist unzulässig, so 
dass für Gebäude eines Flugplatzsystems keine Vereinbarkeit 
erreicht werden kann. Jedoch wäre eine gemeinsame Nutzung 
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von z. B. Grünstreifen oder Grundstücksrändern grundsätzlich 
möglich. Auftretende Konflikte in Bezug auf Straßen und linea-
rer Infrastruktur eines Flugplatzes stellen i. d. R. (bau-) techni-
sche anstelle raumordnerischer Konflikte dar. Die Konformität 
kann unter Berücksichtigung von Maßnahmen (z. B. V1.2, V1.3) 
erreicht werden. 

RP Arnsberg 
TA So-
est/HSK 
2012 

Siedlungs-
entwicklung 

C.1 2 Z Das vorhandene polyzentrische Städ-
tesystem im Plangebiet ist gemäß der 
Leitvorstellung der dezentralen Kon-
zentration zu erhalten und weiter zu 
entwickeln. Die Siedlungsstruktur ist in 
Ausrichtung auf das zentralörtliche 
Gliederungssystem des LEP NRW 
weiter zu entwickeln und auf die ge-
meindlichen Siedlungsschwerpunkte 
zu konzentrieren. [...] Die Siedlungs-
entwicklung hat sich bedarfsgerecht in-
nerhalb der im Regionalplan darge-
stellten Siedlungsbereiche zu vollzie-
hen. Bauflächen sind entsprechend 
der voraussichtlichen Bedarfsentwick-
lung in räumlicher und zeitlicher Staffe-
lung zur Verfügung zu stellen. [...] Die 
Weiterentwicklung der im Freiraum ge-
legenen und zeichnerisch nicht darge-
stellten Ortsteile < 2000 EW ist am Be-
darf der ortsansässigen Bevölkerung 
auszurichten. Eine darüber hinausge-
hende begrenzte Entwicklung ist in 
Einzelfällen möglich, soweit sie auf 
Grund der vorhandenen Infrastruktur-
ausstattung sinnvoll ist und keine we-
sentliche Beeinträchtigung des Orts- 

Das Vorhaben ist mit der vorrangigen Funktion der raumordneri-
schen Festlegung nicht vereinbar. Eine gemeinsame Nutzung 
einer Fläche für das Vorhaben sowie für Siedlungsentwicklung 
ist i. d. R. nicht möglich. 
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und Landschaftsbildes sowie der Land-
schaftsfunktionen erfolgt. 

RP Arnsberg 
TA So-
est/HSK 
2012 

Natur- und 
Landschafts-
schutz 

C.3 16 G Auf die Funktionsfähigkeit des Frei-
raums als [...] ist bei allen raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen 
Rücksicht zu nehmen. Die verschiede-
nen Freiraumfunktionen sollen im 
Wege einer sachgerechten Abwägung 
im Einzelfall miteinander in Einklang 
gebracht werden. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar bzw. eine Vereinbarkeit 
kann hergestellt werden. Um Freiräume langfristig zu sichern 
und zu schützen, sind ggf. konfliktmindernde Maßnahmen (z. B. 
V1.2, V1.4, V11.2, V11.3, V13, V18) erforderlich. Insbesondere 
in Offenlandbereichen kann nach der Verlegung des Erdkabels 
die Funktion wieder hergestellt werden. Neben temporären Aus-
wirkungen durch das Vorhaben können auch kleinräumig, dau-
erhafte Auswirkungen auftreten u. a. in Waldbereichen. Unter 
Berücksichtigung von konfliktmindernden Maßnahmen kann die 
Funktion der Lebensräume wieder hergestellt werden. Die Kon-
formität ist auf Grund der Vorbehaltlichkeit gegeben bzw. kann 
unter Berücksichtigung von Maßnahmen erreicht werden. 

RP Arnsberg 
TA So-
est/HSK 
2012 

Schutz kultu-
reller Sach-
güter 

C.1 4 Z Bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen sind der Charakter der 
Kulturlandschaften mit ihren bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und -
elementen sowie die historisch wert-
vollen Orts- und Landschaftsbilder zu 
bewahren und weiter zu entwickeln. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorrangigen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Durch die Verlegung 
eines Erdkabels und die Rekultivierung der in Anspruch genom-
men Flächen werden keine erheblichen, dauerhaften Auswir-
kungen auf den Charakter der Kulturlandschaften ausgelöst. 
Sofern kulturhistorische Besonderheiten in Form von historisch 
wertvollen Orts- und Landschaftsbildern betroffen sein könnten, 
werden diese von der Trassierung auf Ebene des Planfeststel-
lungsverfahrens berücksichtigt. Die Festlegungen stehen dem 
Erdkabelvorhaben nicht entgegen. Die Konformität ist gegeben. 

RP Arnsberg 
TA So-
est/HSK 
2012 

Schutz kultu-
reller Sach-
güter 

C.1 8 G Kulturhistorisch charakteristische Sied-
lungs- und Freiraumstrukturen, die das 
Orts und Landschaftsbild in besonde-
rer Weise bestimmen bzw. durch ge-
eignete Maßnahmen entsprechend 
aufgewertet werden können, sollen 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Durch die Verlegung 
eines Erdkabels und die Rekultivierung der in Anspruch genom-
men Flächen werden keine erheblichen, dauerhaften Auswir-
kungen auf kulturhistorische charakteristische Siedlungs- und 
Freiraumstrukturen ausgelöst. Sofern kulturhistorische Beson-
derheiten in Form von kulturlandschaftsprägenden Orten und 
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planerisch gesichert und in ihrer Funk-
tion erhalten und entwickelt werden. 
[...]. Bei der Abwägung über raumbe-
deutsame Planungen und Maßnahmen 
- innerhalb der bedeutsamen Kultur-
landschaftsbereiche sowie - in Berei-
chen mit kulturlandschaftsprägenden 
Orten und Objekten einschließlich ihrer 
Sichtbeziehungen soll den in der Ta-
belle 3 enthaltenen wertbestimmenden 
Merkmalen und Leitbildern ein beson-
deres Gewicht beigemessen werden. 

Objekten betroffen sein könnten, werden diese von der Trassie-
rung auf Ebene des Planfeststellungsverfahrens berücksichtigt. 
Die Festlegungen stehen dem Erdkabelvorhaben nicht entge-
gen. Die Konformität ist gegeben. 

RP Arnsberg 
TA So-
est/HSK 
2012 

Wald C.3 20 Z Die Funktionen des Waldes im Immis-
sionsschutz, Wasserschutz, Biotop- 
und Artenschutz, als Sichtschutz sowie 
im Hinblick auf seine Bedeutung für 
das Klima und den Boden sind zu er-
halten und weiter zu entwickeln. Die 
Waldbewirtschaftung hat diese Schutz-
funktionen zu sichern. Die Bewirtschaf-
tung des Waldes hat auch seine Erho-
lungsfunktion durch gezielte Maßnah-
men zu stärken. Bei hohem Besucher-
druck sind Lenkungsmaßnahmen 
durchzuführen. Die Waldstruktur ist 
langfristig durch Förderung der natur-
nahen Waldwirtschaft und weitere In-
tensivierung forstlicher Zusammen-
schlüsse zu verbessern. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorrangigen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung nur unter Anwendung von Maß-
nahmen vereinbar. Im Bereich von Waldflächen tritt bei offener 
Verlegung des Erdkabels eine dauerhafte Nutzungsänderung 
auf, da tiefwurzelnde Gehölze im Bereich von Kabelgräben und 
Schutzstreifen nicht zulässig sind. Eine Inanspruchnahme soll, 
nach Möglichkeit, vermieden werden. Die Konformität kann den-
noch durch Optimierung der Trassierung (Trassierung im Be-
reich vorhandener Schneisen oder Waldwege; V1.2) bzw. ins-
besondere durch eine geschlossene Querung (V1.3) erreicht 
werden. Nach Abschluss der Bauphase werden die Flächen au-
ßerhalb des Schutzstreifens wieder aufgeforstet (V18). Baube-
dingt sind weitere konfliktvermeidende bzw. -mindernde Maß-
nahmen möglich (z. B. V1.1, V1.4, V2). Die Funktion des Wal-
des umfasst auch die Gestaltung und Entwicklung von Wald(in-
nen)rändern; dies kann durch eine entsprechende Gestaltung 
der Trassenränder erreicht werden. Zudem sind weitere Maß-
nahmen zum Erhalt der ökologischen Funktionen zu beachten, 
die im Rahmen von Umweltbericht, Artenschutz und NATURA 
2000 festgelegt werden (s. Unterlage 3, 4 und 5). Gemäß den 
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Planungsleitsätzen soll eine Inanspruchnahme von Waldberei-
chen minimiert werden. Im Rahmen des Gesamtalternativenver-
gleiches (Unterlage 13) fließen Waldbereiche in die Korridorbe-
wertung ein und potenzielle Alternativen werden geprüft. Die 
Nutzfunktion des Waldes wird somit nicht in erheblichem Maße 
dauerhaft reduziert; die Konformität kann durch Maßnahmen er-
reicht werden. 

RP Arnsberg 
TA So-
est/HSK 
2012 

Hochwasser-
schutz 

C.3 24 G In deichgeschützten Gebieten ist bei 
der räumlichen Nutzung die latente 
Überflutungsgefahr zu berücksichtigen. 
Auf Nutzungen, die im Falle einer 
Überflutung eine Gefährdung für die 
Allgemeinheit darstellen, soll hier ver-
zichtet werden. Im gesamten Einzugs-
gebiet der Fließgewässer ist verstärkt 
auf einen Rückhalt und verlangsamten 
Abfluss des Wassers hinzuwirken. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Auf Ebene des Plan-
feststellungsverfahrens werden potenzielle Risiken in Bezug auf 
Überflutungsgefahr bei der Trassierung berücksichtigt. Um die 
Funktion von Einzugsgebieten zu erhalten und nach einer Ver-
legung des Erdkabels die vorrangige Funktion wieder herzustel-
len, könnten ggf. konfliktmindernde Maßnahmen (z. B. V1.2, 
V11.2, V11.3, V17) erforderlich sein. Die Konformität ist gege-
ben. 

RP Arnsberg 
TA So-
est/HSK 
2012 

Gewässer- 
und Grund-
wasser-
schutz 

C.3 26 Z Die Funktion der Gewässer und ihrer 
Auen als natürlicher Retentionsraum 
ist umfassend zu sichern. Hierzu sind 
die gewässerbegleitenden Freiflächen 
zu erhalten. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorrangigen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar bzw. eine Vereinbarkeit 
kann hergestellt werden. Um die Funktion der Gewässer und 
Freiflächen zu erhalten und nach einer Verlegung des Erdka-
bels die vorrangige Funktion wieder herzustellen, sind ggf. kon-
fliktmindernde Maßnahmen (z. B. V1.2, V11.2, V11.3, V17) er-
forderlich. Die Konformität kann unter Berücksichtigung von 
Maßnahmen erreicht werden. 

RP Arnsberg 
TA So-
est/HSK 
2012 

Forstwirt-
schaft 

C.3 19 Z Erstaufforstungen kommen nur dort in 
Betracht, wo sie wichtige waldfreie Bio-
tope, das Kleinklima oder das Land-
schaftsbild nicht beeinträchtigen; ins-
besondere sind Wiesentäler von Auf-
forstungen freizuhalten. Eine Auffors-

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorrangigen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung nur unter Anwendung von Maß-
nahmen vereinbar. Im Bereich von Waldflächen tritt bei offener 
Verlegung des Erdkabels eine dauerhafte Nutzungsänderung 
auf, da tiefwurzelnde Gehölze im Bereich von Kabelgräben und 
Schutzstreifen nicht zulässig sind. Daher ist eine Aufforstung im 
Bereich des Schutzstreifens nicht uneingeschränkt möglich. Die 
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tung in Streulage innerhalb landwirt-
schaftlich genutzter Flächen ist zu ver-
meiden. In Städten und Gemeinden 
mit hohem Waldanteil (mehr als 60 %) 
ist von einer weiteren Aufforstung auf 
Kosten ökologisch wertvoller Flächen 
oder der noch verbliebenen günstigen 
landwirtschaftlichen Flächen abzuse-
hen. In waldarmen Städten und Ge-
meinden (weniger als 25 %) ist der 
Waldanteil langfristig zu erhöhen. Da-
bei sind die schutzwürdigen Offenland-
bereiche zu erhalten. 

Konformität des Vorhabens im Bereich bestehender Forstge-
biete kann dennoch durch Optimierung der Trassierung (Tras-
sierung im Bereich vorhandener Schneisen oder Waldwege) er-
reicht werden (V1.2). Nach Abschluss der Bauphase werden die 
Flächen außerhalb des Schutzstreifens wieder aufgeforstet 
(V18). Baubedingt sind weitere konfliktvermeidende bzw. -min-
dernde Maßnahmen möglich (z. B. V1.1, V1.3, V1.4, V2). Die 
Nutzfunktion des Waldes und Aufforstungen werden somit nicht 
in erheblichem Maße dauerhaft reduziert; die Konformität kann 
durch Maßnahmen erreicht werden. 

RP Arnsberg 
TA So-
est/HSK 
2012 

Forstwirt-
schaft 

C.3 21 Z Die als Naturwaldzellen ausgewiese-
nen Flächen und deren unmittelbare 
Umgebung sind so zu sichern, dass 
Einwirkungen von außen, die eine un-
gestörte Entwicklung der Biozönosen 
stören könnten, vermieden werden. 
Bei Vorliegen der forstwissenschaftli-
chen Voraussetzungen sind weitere 
Waldflächen zu Naturwaldzellen zu er-
klären. Zugelassene Saatgutbestände 
und Samenplantagen sind wegen ihrer 
Bedeutung für die Versorgung mit 
hochwertigem Saatgut gegen Waldin-
anspruchnahme und nachteilige Beein-
flussung zu schützen. Bei Vorliegen 
der fachlichen und rechtlichen Voraus-
setzungen sind weitere Saatgutbe-
stände auszuweisen. Forstliche Ver-
suchsflächen sind bis zum Abschluss 
der unmittelbaren Beobachtung gegen 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorrangigen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung nur unter Anwendung von Maß-
nahmen vereinbar. Im Bereich von Waldflächen tritt bei offener 
Verlegung des Erdkabels eine dauerhafte Nutzungsänderung 
auf, da tiefwurzelnde Gehölze im Bereich von Kabelgräben und 
Schutzstreifen nicht zulässig sind. Eine Inanspruchnahme soll, 
nach Möglichkeit, vermieden werden. Die Konformität kann den-
noch durch Optimierung der Trassierung (Trassierung im Be-
reich vorhandener Schneisen oder Waldwege, Meidung von Na-
turwaldzellen und Samenplantagen) erreicht werden (V1.2). 
Nach Abschluss der Bauphase werden die Flächen außerhalb 
des Schutzstreifens wieder aufgeforstet (V18). Baubedingt sind 
weitere konfliktvermeidende bzw. -mindernde Maßnahmen 
möglich (z. B. V1.1, V1.3, V1.4, V2). Die Nutzfunktion des Wal-
des wird somit nicht in erheblichem Maße dauerhaft reduziert; 
die Konformität kann durch Maßnahmen erreicht werden. 
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Waldinanspruchnahmen und jede den 
Versuchszweck beeinträchtigende Ein-
wirkung von außen zu schützen. 

RP Ruhr 
2023 

Natur- und 
Landschafts-
schutz 

2 2.1-
1 

G Die Freiraumbereiche und ihre Funkti-
onen sollen als großräumiges regiona-
les Freiraumsystem gesichert und ent-
wickelt werden. […]. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Durch die Verlegung 
eines Erdkabels und die Rekultivierung der in Anspruch genom-
men Flächen werden keine dauerhaften, negativen Auswirkun-
gen auf Freiräume ausgelöst. Insbesondere in Offenlandberei-
chen kann nach der Verlegung des Erdkabels die Funktion wie-
der hergestellt werden. Die Festlegungen stehen dem Erdkabel-
vorhaben nicht grundsätzlich entgegen. Die Konformität ist ge-
geben. 

RP Ruhr 
2023 

Schutz kultu-
reller Sach-
güter 

3 1 G Die Kulturlandschaften sollen in ihrer 
Vielfalt und Eigenart mit ihren Denk-
mälern und ihren besonderen oder ty-
pischen Strukturen erhalten und entwi-
ckelt werden. Sie sollen bei Planungen 
und Maßnahmen berücksichtigt wer-
den. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Durch die Verlegung 
eines Erdkabels und die Rekultivierung der in Anspruch genom-
men Flächen werden keine erheblichen, dauerhaften Auswir-
kungen auf den Charakter der Kulturlandschaften ausgelöst. 
Sofern kulturhistorische Besonderheiten in Form von Bau- und 
Bodendenkmälern betroffen sein könnten, werden diese von der 
Trassierung auf Ebene des Planfeststellungsverfahrens berück-
sichtigt. Die Festlegungen stehen dem Erdkabelvorhaben nicht 
entgegen. Die Konformität ist gegeben. 

RP Ruhr 
2023 

Schutz kultu-
reller Sach-
güter 

3 2 G Die landes- und regionalbedeutsamen 
Kulturlandschaftsbereiche sollen unter 
Wahrung ihrer prägenden Merkmale 
und Strukturen erhalten und entwickelt 
werden. Dabei sollen insbesondere fol-
gende Zeugnisse des bau-, land-
schafts- und industriekulturellen Erbes 
erhalten und entwickelt werden sowie 
bei raumbedeutsamen Planungen im 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Durch die Verlegung 
eines Erdkabels und die Rekultivierung der in Anspruch genom-
men Flächen werden keine erheblichen, dauerhaften Auswir-
kungen auf den Charakter der Kulturlandschaften ausgelöst. 
Sofern kulturhistorische Besonderheiten in Form von Bau- und 
Bodendenkmälern betroffen sein könnten, werden diese von der 
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Sinne einer erhaltenden Kulturland-
schaftsentwicklung berücksichtigt wer-
den: [...] 

Trassierung auf Ebene des Planfeststellungsverfahrens berück-
sichtigt. Die Festlegungen stehen dem Erdkabelvorhaben nicht 
entgegen. Die Konformität ist gegeben. 

RP Ruhr 
2023 

Schutz kultu-
reller Sach-
güter 

3 3 G Das untertägig erhaltene archäologi-
sche kulturelle Erbe soll als Archiv der 
Menschheitsgeschichte dauerhaft gesi-
chert werden. […]. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Durch die Verlegung 
eines Erdkabels und die Rekultivierung der in Anspruch genom-
men Flächen werden keine erheblichen, dauerhaften Auswir-
kungen auf das archäologische kulturelle Erbe des Untertage-
baus ausgelöst. Sofern dies betroffen sein könnten, werden 
diese von der Trassierung auf Ebene des Planfeststellungsver-
fahrens sowie im Rahmen der Unterlage 7 (Sonstige öffentliche 
und private Belange) berücksichtigt. Die Festlegungen stehen 
dem Erdkabelvorhaben nicht entgegen. Die Konformität ist ge-
geben. 

RP Ruhr 
2023 

Wald 2 2.7-
3 

G Zeichnerisch nicht festgelegte Waldbe-
stände im Allgemeinen Freiraum- und 
Agrarbereich sollen erhalten und ent-
wickelt werden. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung nur unter Anwendung von Maß-
nahmen vereinbar. Im Bereich von Waldflächen tritt bei offener 
Verlegung des Erdkabels eine dauerhafte Nutzungsänderung 
auf, da tiefwurzelnde Gehölze im Bereich von Kabelgräben und 
Schutzstreifen nicht zulässig sind. Eine Inanspruchnahme soll, 
nach Möglichkeit, vermieden werden. Die Konformität kann den-
noch durch Optimierung der Trassierung (Trassierung im Be-
reich vorhandener Schneisen oder Waldwege; V1.2) bzw. ins-
besondere durch eine geschlossene Querung (V1.3) erreicht 
werden. Nach Abschluss der Bauphase werden die Flächen au-
ßerhalb des Schutzstreifens wieder aufgeforstet (V18). Baube-
dingt sind weitere konfliktvermeidende bzw. -mindernde Maß-
nahmen möglich (z. B. V1.1, V1.4, V2). Die Funktion des Wal-
des umfasst auch die Gestaltung und Entwicklung von Wald(in-
nen)rändern; dies kann durch eine entsprechende Gestaltung 
der Trassenränder erreicht werden. Zudem sind weitere Maß-
nahmen zum Erhalt der ökologischen Funktionen zu beachten, 
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die im Rahmen von Umweltbericht, Artenschutz und NATURA 
2000 festgelegt werden (s. Unterlage 3, 4 und 5). Gemäß den 
Planungsleitsätzen soll eine Inanspruchnahme von Waldberei-
chen minimiert werden. Im Rahmen des Gesamtalternativenver-
gleiches (Unterlage 13) fließen Waldbereiche in die Korridorbe-
wertung ein und potenzielle Alternativen werden geprüft. Die 
Nutzfunktion des Waldes wird somit nicht in erheblichem Maße 
dauerhaft reduziert; die Konformität kann durch Maßnahmen er-
reicht werden. 

RP Ruhr 
2023 

Bodenschutz 2 2.8-
1 

G Böden und ihre vielfältigen Funktionen 
für den Naturhaushalt sowie für Gesell-
schaft und Wirtschaft sollen nachhaltig 
gesichert werden. Böden sollen scho-
nend und sparsam genutzt werden. 
Die Versiegelung soll auf ein unver-
meidbares Maß beschränkt werden. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar bzw. eine Vereinbarkeit 
kann hergestellt werden. Um die Inanspruchnahme neuen Rau-
mes zu minimieren, werden gemäß der Planungsleitsätze Bün-
delungsoptionen mit dem Vorhaben geprüft. Durch die gesetzli-
che Vorgabe des BBPlG einer Leerrohrmitnahme wird die Inan-
spruchnahme neuen Raumes zukünftig reduziert. Zusätzlich 
verlaufen die Vorhaben im Projekt Korridor B in der sogenann-
ten Stammstrecke weitläufig parallel. Baubedingt können, durch 
die Durchmischung des Bodens bzw. des Untergrundes sowie 
durch die Einbringung von Fremdmaterial, Beeinträchtigungen 
des Bodens auftreten. Eine Wiederherstellung der Funktion und 
Struktur auf den beeinträchtigten Flächen kann mit Maßnahmen 
erreicht werden (z. B. V10.2 und V11). Insbesondere eine land-
wirtschaftliche Nutzung der Fläche ist nach Beendigung der 
Verlegearbeiten dauerhaft möglich. Die Konformität kann unter 
Berücksichtigung von Maßnahmen erreicht werden. 

RP Ruhr 
2023 

Bodenschutz 2 2.8-
2 

G Unvermeidbare neue Inanspruchnah-
men im regionalplanerischen Freiraum 
sollen auf weniger schutzwürdige Bö-
den gelenkt werden, um die schutz-
würdigen Böden, d.h. solche mit einer 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar bzw. eine Vereinbarkeit 
kann hergestellt werden. Um die Inanspruchnahme neuen Rau-
mes zu minimieren, werden gemäß der Planungsleitsätze Bün-
delungsoptionen mit dem Vorhaben geprüft. Durch die gesetzli-
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hohen und sehr hohen Funktions-
ausprägung, zu erhalten. 

che Vorgabe des BBPlG einer Leerrohrmitnahme wird die Inan-
spruchnahme neuen Raumes zukünftig reduziert. Zusätzlich 
verlaufen die Vorhaben im Projekt Korridor B in der sogenann-
ten Stammstrecke weitläufig parallel. Baubedingt können, durch 
die Durchmischung des Bodens bzw. des Untergrundes sowie 
durch die Einbringung von Fremdmaterial, Beeinträchtigungen 
des Bodens auftreten. Eine Wiederherstellung der Funktion und 
Struktur auf den beeinträchtigten Flächen kann mit Maßnahmen 
erreicht werden (z. B. V10.2 und V11). Insbesondere eine land-
wirtschaftliche Nutzung der Fläche ist nach Beendigung der 
Verlegearbeiten dauerhaft möglich. Die Konformität kann unter 
Berücksichtigung von Maßnahmen erreicht werden. 

RP Ruhr 
2023 

Bodenschutz 2 2.8-
3 

G Klimarelevante Böden sollen erhalten, 
wiederhergestellt oder nachhaltig ver-
bessert werden. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung nur unter Anwendung von Maß-
nahmen vereinbar. Baubedingt können, durch die Durchmi-
schung des Bodens bzw. des Untergrundes sowie durch die 
Einbringung von Fremdmaterial, Beeinträchtigungen des Bo-
dens auftreten. Eine Wiederherstellung der Funktion und Struk-
tur auf den beeinträchtigten Flächen kann mit Maßnahmen er-
reicht werden (z. B. V10.2 und V11). Insbesondere für sensible 
Böden, wie Böden mit hohen Kohlenstoffgehalten sind boden-
schützende Maßnahmen notwendig. Prinzipiell werden im Pro-
jekt Korridor B klimarelevante Böden mit hohem Konfliktrisiko 
über die Unterlage 2 und 3 betrachtet. Eine dauerhafte Flächen-
inanspruchnahme erfolgt nur im Bereich oberirdischer Ge-
bäude. Dabei handelt es sich um eine kleinflächige Versiege-
lung bzw. Teilversiegelung. Um die Auswirkungen der Flächen-
inanspruchnahmen auf den Boden gering zu halten, wird die 
Besonderheit und Schutzwürdigkeit der Böden berücksichtigt 
(V1.2). Die Konformität kann unter Berücksichtigung von Maß-
nahmen erreicht werden. 
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Textliche Ausführung Konformität 

RP Ruhr 
2023 

Hochwasser-
schutz 

2 2.1
1-3 

G In den hochwassergefährdeten Berei-
chen entlang von Fließgewässern soll 
bei Planungen und Maßnahmen auf 
eine verstärkte Rückhaltung und Ver-
langsamung des Wasserabflusses hin-
gewirkt werden. In hochwassergefähr-
deten Bereichen soll aufgrund des po-
tenziellen hohen Schadenspotenzials 
auf hochwasserangepasste Nutzungen 
und Bauweisen hingewirkt werden. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Auf Ebene des Plan-
feststellungsverfahrens werden potenzielle Risiken in Bezug auf 
Hochwasserereignisse bei der Trassierung berücksichtigt. Um 
die Funktion von Einzugsgebieten zu erhalten und nach einer 
Verlegung des Erdkabels die vorrangige Funktion wieder herzu-
stellen, könnten ggf. konfliktmindernde Maßnahmen (z. B. V1.2, 
V11.2, V11.3, V17) erforderlich sein. Hochwasserereignisse 
werden durch das Vorhaben nicht begünstigt. Die Konformität 
ist gegeben. 

RP Ruhr 
2023 

Gewässer- 
und Grund-
wasser-
schutz 

2 2.1
0-2 

G In den Einzugsbereichen für die Trink-
wasserversorgung oder für eine künf-
tige Trinkwassernutzung, die über die 
zeichnerisch festgelegten Bereiche für 
den Grundwasser- und Gewässer-
schutz hinausgehen und in der Erläu-
terungskarte „Grundwasser- und Ge-
wässerschutz“ dargestellt sind, sollen 
alle Planungen und Maßnahmen, die 
zur Gefährdung der Trinkwasserver-
sorgung oder der zukünftigen Trink-
wassernutzung beitragen können, aus-
geschlossen werden. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar bzw. eine Vereinbarkeit 
kann hergestellt werden. Um die Funktion der Bereiche zum 
Grundwasser- und Gewässerschutz zu erhalten und nach einer 
Verlegung des Erdkabels die vorrangige Funktion zur Trinkwas-
sergewinnung wieder herzustellen, sind ggf. konfliktmindernde 
Maßnahmen (z. B. V1.2, V11.2, V11.3, V17) erforderlich. Die 
Konformität kann unter Berücksichtigung von Maßnahmen er-
reicht werden. 

RP Ruhr 
2023 

Gewässer- 
und Grund-
wasser-
schutz 

2 2.9-
2 

G Zur ökologischen Verbesserung der 
Gewässer als Entwicklungskorridore 
sollen entlang von Fließgewässern 
ausreichende Randstreifen von entge-
genstehenden Planungen und Maß-
nahmen freigehalten werden. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar bzw. eine Vereinbarkeit 
kann hergestellt werden. Um die Funktion der Gewässer und 
deren Randstreifen zu erhalten und nach einer Verlegung des 
Erdkabels die vorrangige Funktion wieder herzustellen, sind ggf. 
konfliktmindernde Maßnahmen (z. B. V1.2, V11.2, V11.3, V17) 
erforderlich. Die Konformität kann unter Berücksichtigung von 
Maßnahmen erreicht werden. 
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RP Ruhr 
2023 

Forstwirt-
schaft 

2 2.7-
4 

Z Die als Naturwaldzellen ausgewiese-
nen Flächen und deren unmittelbare 
Umgebung sind so zu sichern und zu 
schützen, dass Einwirkungen von au-
ßen, die eine ungestörte Entwicklung 
der Biozönosen beeinträchtigen könn-
ten, vermieden werden. Bei Erfüllung 
der forstwissenschaftlichen Vorausset-
zungen sind weitere Waldflächen zu 
Naturwaldzellen zu erklären. Zugelas-
sene Flächen für Saatgutbestände und 
Samenplantagen sind wegen ihrer Be-
deutung für die Versorgung mit hoch-
wertigem Saatgut gegen Inanspruch-
nahme und nachteilige Beeinflussung 
zu sichern und zu schützen. Bei Vorlie-
gen der fachlichen und rechtlichen Vo-
raussetzungen sind weitere Saatgutbe-
stände auszuweisen. Forstliche Ver-
suchsflächen sind bis zum Abschluss 
der unmittelbaren Beobachtung gegen 
Inanspruchnahmen und jede den Ver-
suchszweck beeinträchtigende Einwir-
kung zu schützen. Wildnisentwick-
lungsgebiete sind zu sichern und zu 
schützen. Ihre Inanspruchnahme ist 
auszuschließen. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung nur unter Anwendung von Maß-
nahmen vereinbar. Im Bereich von Waldflächen tritt bei offener 
Verlegung des Erdkabels eine dauerhafte Nutzungsänderung 
auf, da tiefwurzelnde Gehölze im Bereich von Kabelgräben und 
Schutzstreifen nicht zulässig sind. Eine Inanspruchnahme soll, 
nach Möglichkeit, vermieden werden. Die Konformität kann den-
noch durch Optimierung der Trassierung (Trassierung im Be-
reich vorhandener Schneisen oder Waldwege, Meidung von Na-
turwaldzellen und Samenplantagen) erreicht werden (V1.2). 
Nach Abschluss der Bauphase werden die Flächen außerhalb 
des Schutzstreifens wieder aufgeforstet (V18). Baubedingt sind 
weitere konfliktvermeidende bzw. -mindernde Maßnahmen 
möglich (z. B. V1.1, V1.3, V1.4, V2). Die Nutzfunktion des Wal-
des wird somit nicht in erheblichem Maße dauerhaft reduziert; 
die Konformität kann durch Maßnahmen erreicht werden. 

RP Ruhr 
2023 

Freiraumge-
stützte Erho-
lung 

2 2.1
2-1 

G Die landschaftlichen Potenziale des 
Plangebietes sollen für die touristische 
Nutzung und die Naherholung gesi-
chert und weiterentwickelt werden. Da-
bei sollen die für die Freizeit- und Er-

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Nach Beendigung der 
Verlegearbeiten und der Wiederherstellung der Oberfläche ist 
eine naturverträgliche und landschaftsorientierte Erholungs-, 
Sport- und Freizeitnutzung dauerhaft möglich. Die Festlegungen 
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holungsnutzung und die der Tourismu-
sentwicklung dienenden Einrichtungen 
und Freiräume vorgehalten und nach-
haltig genutzt werden. Die Erholungs- 
und Erlebnisräume sollen durch die 
Verbesserung ihrer Zugänglichkeit, der 
Vernetzung von Freiräumen und durch 
die Gestaltung und ökologische Ver-
besserung gesichert und qualitativ ent-
wickelt werden. 

stehen dem Erdkabelvorhaben nicht grundsätzlich entgegen. 
Die Konformität ist gegeben. 

RP Ruhr 
2023 

Rohstoffab-
bau und -si-
cherung 

5 5.4-
5 

G Bei allen Planungen und Maßnahmen 
außerhalb der Abgrabungsbereiche 
sollen die - Ortsgebundenheit, - be-
grenzte Verfügbarkeit, - mangelnde 
Reproduzierbarkeit sowie - Qualität 
und Quantität der Vorkommen oberflä-
chennaher Bodenschätze im Rahmen 
der planerischen Abwägung besonders 
berücksichtigt werden. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung nur unter Anwendung von Maß-
nahmen vereinbar. Sollten Bodenschätze innerhalb des Schutz-
streifens vorkommen, ist ein dortiger Abbau der Bodenschätze 
nicht vereinbar. Jedoch erfolgen im Rahmen des Planfeststel-
lungsverfahrens bodenkundliche Untersuchungen, so dass Be-
reiche mit wertvollen Bodenschätzen beachtet werden und über 
Maßnahmen (z. B. V1.2, V1.4, und V10.2) eine Vereinbarkeit 
erreicht werden kann. Die Konformität kann unter Berücksichti-
gung von Maßnahmen erreicht werden. 

Länderüber-
greifender 
Raumord-
nungsplan 
für den 
Hochwasser-
schutz 2021 

Hochwasser-
schutz 

I I.1.
1 

Z Bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen einschließlich der Sied-
lungsentwicklung sind die Risiken von 
Hochwassern nach Maßgabe der bei 
öffentlichen Stellen verfügbaren Daten 
zu prüfen; dies betrifft neben der 
Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines 
Hochwasserereignisses und seinem 
räumlichen und zeitlichen Ausmaß 
auch die Wassertiefe und die Fließge-
schwindigkeit. Ferner sind die unter-
schiedlichen Empfindlichkeiten und 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorrangigen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Auf Ebene des Plan-
feststellungsverfahrens werden potenzielle Risiken in Bezug auf 
Hochwasserereignisse bei der Trassierung berücksichtigt. 
Hochwasserereignisse werden durch das Vorhaben nicht be-
günstigt. Demgegenüber ist die Empfindlichkeit eines Erdkabels 
gegenüber Hochwasserereignissen als gering zu bewerten. Die 
Konformität ist gegeben. 



2 Relevante, nicht raumkonkrete Erfordernisse der Raumordnung 

 

Korridor B – Vorhaben Nr. 49 BBPlG Anlage 2-4 
Seite 28 

 

Pläne und  
Programme 

Unterkate-
gorie 

Kapi-
tel 

Zif-
fer 

Sta-
tus 

Textliche Ausführung Konformität 

Schutzwürdigkeiten der einzelnen 
Raumnutzungen und Raumfunktionen 
in die Prüfung von Hochwasserrisiken 
einzubeziehen. 

Länderüber-
greifender 
Raumord-
nungsplan 
für den 
Hochwasser-
schutz 2021 

Hochwasser-
schutz 

I I.2.
1 

Z Die Auswirkungen des Klimawandels 
im Hinblick auf Hochwasserereignisse 
durch oberirdische Gewässer, durch 
Starkregen oder durch in Küstenge-
biete eindringendes Meerwasser sind 
bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen einschließlich der Sied-
lungsentwicklung nach Maßgabe der 
bei öffentlichen Stellen verfügbaren 
Daten vorausschauend zu prüfen. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorrangigen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Auf Ebene des Plan-
feststellungsverfahrens werden potenzielle Risiken in Bezug auf 
Hochwasserereignisse bei der Trassierung berücksichtigt. 
Hochwasserereignisse werden durch das Vorhaben nicht be-
günstigt. Die Konformität ist gegeben. Potenzielle Auswirkungen 
auf die Wasserhaltung treten generell nur kleinräumig während 
der Kabelverlegung auf. Die dauerhafte Funktion der Wasser-
haltung in Bezug auf Hochwasserereignisse ist nach Beendi-
gung der Verlegearbeiten wieder hergestellt. Die Konformität ist 
gegeben. 

Länderüber-
greifender 
Raumord-
nungsplan 
für den 
Hochwasser-
schutz 2021 

Hochwasser-
schutz 

II II.1.
1 

G Bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen in Einzugsgebieten nach 
§ 3 Nummer 13 WHG sollen hochwas-
serminimierende Aspekte berücksich-
tigt werden. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Auf Ebene des Plan-
feststellungsverfahrens werden potenzielle Risiken in Bezug auf 
Hochwasserereignisse bei der Trassierung berücksichtigt. Um 
die Funktion von Einzugsgebieten zu erhalten und nach einer 
Verlegung des Erdkabels die vorrangige Funktion wieder herzu-
stellen, könnten ggf. konfliktmindernde Maßnahmen (z. B. V1.2, 
V11.2, V11.3, V17) erforderlich sein. Hochwasserereignisse 
werden durch das Vorhaben nicht begünstigt. Die Konformität 
ist gegeben. 

Länderüber-
greifender 
Raumord-
nungsplan 
für den 

Hochwasser-
schutz 

II II.1.
2 

Z In Einzugsgebieten nach § 3 Nummer 
13 WHG ist hinter Hochwasserschutz-
anlagen der Raum, der aus wasser-
wirtschaftlicher Sicht für eine später 
notwendige Verstärkung der Hochwas-
serschutzanlagen erforderlich sein 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorrangigen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Auf Ebene des Plan-
feststellungsverfahrens werden potenzielle Auswirkungen in Be-
zug auf Hochwasserschutz bei der Trassierung berücksichtigt. 
Um die Funktion des Raumes für eine Verstärkung der Hoch-
wasserschutzanlagen zu erhalten und nach einer Verlegung 
des Erdkabels die vorrangige Funktion wieder herzustellen, 
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Hochwasser-
schutz 2021 

wird, von entgegenstehenden Nutzun-
gen und Funktionen freizuhalten. 
Gleichermaßen ist der aus wasserwirt-
schaftlicher Sicht erforderliche Raum 
für Deichrückverlegungen von entge-
genstehenden Nutzungen und Funktio-
nen freizuhalten. Als erforderlich im 
Sinne von Satz 1 und 2 ist ein Raum 
nur dann anzusehen, wenn die für den 
Hochwasserschutz zuständige Be-
hörde aufgrund einer hinreichend ver-
festigten Planung gegenüber einem 
potenziellen Nutzer im Zeitpunkt von 
dessen Antragstellung nachweist, dass 
dort eine bestimmte Verstärkungsmaß-
nahme oder Deichrückverlegung not-
wendig werden wird. Die Sätze 1 und 2 
gelten nur für den Fall, dass den Maß-
nahmen des Hochwasserschutzes 
keine unüberwindbaren Rechte entge-
genstehen; Satz 2 gilt nicht, wenn eine 
Erweiterung bestehender Anlagen den 
Hochwasserschutz nur unerheblich be-
einträchtigt und diese Beeinträchtigung 
im zeitlichen, räumlichen und funktio-
nalen Zusammenhang ausgeglichen 
wird. § 77 WHG bleibt unberührt. 

könnten ggf. konfliktmindernde Maßnahmen (z. B. V1.2, V11.2, 
V11.3, V17) erforderlich sein. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbe-
teiligung nach § 7 NABEG wurden der Vorhabenträgerin keine 
Pläne zu Verstärkungsmaßnahmen oder Deichrückverlegungen 
genannt. Die Konformität ist gegeben. 

Länderüber-
greifender 
Raumord-
nungsplan 
für den 

Hochwasser-
schutz 

II II.1.
3 

Z Bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen in Einzugsgebieten nach 
§ 3 Nummer 13 WHG ist das natürli-
che Wasserversickerungs- und Was-
serrückhaltevermögen des Bodens, 
soweit es hochwassermindernd wirkt 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorrangigen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Potenzielle Auswirkun-
gen auf die Wasserhaltung treten generell nur kleinräumig wäh-
rend der Kabelverlegung auf. Die dauerhafte Funktion der Was-
serhaltung ist nach Beendigung der Verlegearbeiten wieder her-
gestellt. Die Konformität ist gegeben. 
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Hochwasser-
schutz 2021 

und Daten über das Wasserhaltever-
mögen des Bodens bei öffentlichen 
Stellen verfügbar sind, zu erhalten. Ei-
ner Erhaltung im Sinne von Satz 1 wird 
gleichgesetzt: 1. Eine Beeinträchtigung 
des Wasserversickerungs- und Was-
serrückhaltevermögens des Bodens 
wird in angemessener Frist in einem 
räumlichen und funktionalen Zusam-
menhang ausgeglichen. 

Länderüber-
greifender 
Raumord-
nungsplan 
für den 
Hochwasser-
schutz 2021 

Hochwasser-
schutz 

II II.1.
4 

G Die in Einzugsgebieten nach § 3 Num-
mer 13 WHG als Abfluss- und Retenti-
onsraum wirksamen Bereiche in und 
an Gewässern sollen in ihrer Funkti-
onsfähigkeit für den Hochwasser-
schutz erhalten werden. Flächen, die 
zurzeit nicht als Rückhalteflächen ge-
nutzt werden, aber für den Wasser-
rückhalt aus wasserwirtschaftlicher 
Sicht geeignet und erforderlich sind, 
sollen von entgegenstehenden Nut-
zungen freigehalten und als Retenti-
onsraum zurückgewonnen werden; 
dies gilt insbesondere für Flächen, die 
an ausgebaute oder eingedeichte Ge-
wässer angrenzen. Eine Flächenfrei-
haltung ist nur dann erforderlich, wenn 
die für den Hochwasserschutz zustän-
dige Behörde aufgrund einer hinrei-
chend verfestigten Planung gegenüber 
einem potenziellen Nutzer im Zeitpunkt 
von dessen Antragstellung nachweist, 
dass diese Fläche als Retentionsraum 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Auf Ebene des Plan-
feststellungsverfahrens werden potenzielle Auswirkungen in Be-
zug auf Überschwemmungsbereiche bei der Trassierung be-
rücksichtigt. Es werden keine oberirdischen retentionsraumrele-
vanten Anlagen des Vorhabens in Retentionsräumen errichtet. 
Die dauerhafte Funktion von Überschwemmungsbereichen ist 
nach Beendigung der Verlegearbeiten wieder hergestellt. Das 
Vorhaben ist darüber hinaus als Vorhaben von gemeinsamem 
Interesse eingestuft. Es ist ein länderübergreifendes Vorhaben 
gemäß BBPlG, für das die energiewirtschaftliche Notwendigkeit 
und der vordringliche Bedarf festgestellt worden sind. Das Vor-
haben unterliegt dem NABEG und ist somit aus Gründen eines 
überragenden öffentlichen Interesses und im Interesse der öf-
fentlichen Sicherheit erforderlich. Die Konformität ist gegeben. 
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genutzt wird oder genutzt werden soll. 
Auf Flächen nach Satz 1 und Satz 2 
sollen den Hochwasserabfluss oder 
die Hochwasserrückhaltung beein-
trächtigende Nutzungen nur aus-
nahmsweise geplant oder zugelassen 
werden, wenn überwiegende Gründe 
des Klimaschutzes oder eines anderen 
öffentlichen Interesses dies notwendig 
machen und ein zeit- und ortsnaher 
Ausgleich des Retentionsraumverlusts 
vorgesehen ist. [...] § 77 WHG bleibt 
unberührt. 

Länderüber-
greifender 
Raumord-
nungsplan 
für den 
Hochwasser-
schutz 2021 

Hochwasser-
schutz 

II II.2.
2 

G In Überschwemmungsgebieten nach § 
76 Absatz 1 WHG sollen Siedlungen 
und raumbedeutsame bauliche Anla-
gen entsprechend den Regelungen der 
§§ 78, 78a WHG nicht erweitert oder 
neu geplant, ausgewiesen oder errich-
tet werden. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Im Rahmen der Bun-
desfachplanung werden Überschwemmungsgebiet nach §76 
Absatz 1 WHG in der Unterlage 3 über das Schutzgut Wasser 
erfasst. Auf Ebene des Planfeststellungsverfahrens werden po-
tenzielle Auswirkungen in Bezug auf Überschwemmungsberei-
che bei der Trassierung berücksichtigt. Es werden keine oberir-
dischen retentionsraumrelevanten Anlagen des Vorhabens in 
Retentionsräumen errichtet. Die dauerhafte Funktion von Über-
schwemmungsbereichen ist nach Beendigung der Verlegearbei-
ten wieder hergestellt. Die Konformität ist gegeben. 

Länderüber-
greifender 
Raumord-
nungsplan 
für den 
Hochwasser-
schutz 2021 

Hochwasser-
schutz 

II II.2.
3 

Z In Überschwemmungsgebieten nach § 
76 Absatz 1 WHG dürfen folgende Inf-
rastrukturen und Anlagen, sofern sie 
raumbedeutsam sind, weder geplant 
noch zugelassen werden, es sei denn, 
sie können nach § 78 Absatz 5, 6 oder 
7 oder § 78a Absatz 2 WHG zugelas-

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorrangigen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Im Rahmen der Bun-
desfachplanung werden Überschwemmungsgebiet nach §76 
Absatz 1 WHG in der Unterlage 3 über das Schutzgut Wasser 
erfasst. Auf Ebene des Planfeststellungsverfahrens werden po-
tenzielle Auswirkungen in Bezug auf Überschwemmungsberei-
che bei der Trassierung berücksichtigt. Es werden keine oberir-
dischen retentionsraumrelevanten Anlagen des Vorhabens in 
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sen werden: 1. Kritische Infrastruktu-
ren mit länder- oder staatsgrenzen-
überschreitender Bedeutung; dies sind 
insbesondere Infrastrukturen des Kern-
netzes der europäischen Verkehrsinf-
rastruktur außer Häfen und Wasser-
straßen sowie die Projects of Common 
Interest der europäischen Energieinfra-
struktur in der jeweils geltenden Fas-
sung der Unionsliste der Vorhaben von 
gemeinschaftlicher Bedeutung, 2. wei-
tere Kritische Infrastrukturen, soweit 
sie von der BSI-Kritisverordnung er-
fasst sind, 3. Anlagen oder Betriebsbe-
reiche, die unter die Industrieemissi-
onsrichtlinie oder die SEVESO-III-
Richtlinie fallen. Satz 1 gilt nicht für die 
Fachplanung nach § 5 NABEG; die 
Anwendbarkeit von Satz 1 sowie der 
§§ 78, 78a WHG auf die Zulassung 
von Vorhaben nach §§ 18 ff. NABEG 
bleibt unberührt. 

Retentionsräumen errichtet. Die dauerhafte Funktion von Über-
schwemmungsbereichen ist nach Beendigung der Verlegearbei-
ten wieder hergestellt. Das Vorhaben ist darüber hinaus als Vor-
haben von gemeinsamem Interesse eingestuft. Es ist ein län-
derübergreifendes Vorhaben gemäß BBPlG, für das die ener-
giewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf 
festgestellt worden sind. Das Vorhaben unterliegt dem NABEG 
und ist somit aus Gründen eines überragenden öffentlichen In-
teresses und im Interesse der öffentlichen Sicherheit erforder-
lich. Die Konformität ist gegeben. 

Länderüber-
greifender 
Raumord-
nungsplan 
für den 
Hochwasser-
schutz 2021 

Hochwasser-
schutz 

II II.3 G II.3(G) In Risikogebieten außerhalb 
von Überschwemmungsgebieten nach 
§ 78b WHG sollen folgende Infrastruk-
turen und Anlagen, sofern sie raumbe-
deutsam sind, weder geplant noch zu-
gelassen werden, es sei denn, sie er-
füllen die Voraussetzungen des § 78b 
Absatz 1 Satz 2 WHG: 1. Kritische Inf-
rastrukturen mit länder- oder staats-
grenzenüberschreitender Bedeutung; 
dies sind insbesondere Infrastrukturen 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Im Rahmen der Bun-
desfachplanung werden Risikogebieten außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten nach § 78b WHG in der Unterlage 3 
über das Schutzgut Wasser erfasst. Auf Ebene des Planfest-
stellungsverfahrens werden potenzielle Auswirkungen in Bezug 
auf Überschwemmungsgebiete bei der Trassierung berücksich-
tigt. Es werden keine oberirdischen retentionsraumrelevanten 
Anlagen des Vorhabens in Retentionsräumen errichtet. Die dau-
erhafte Funktion von Überschwemmungsgebieten ist nach Be-
endigung der Verlegearbeiten wieder hergestellt. Das Vorhaben 
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des Kernnetzes der europäischen Ver-
kehrsinfrastruktur außer Häfen und 
Wasserstraßen sowie die Projects of 
Common Interest der europäischen 
Energieinfrastruktur in der jeweils gel-
tenden Fassung der Unionsliste der 
Vorhaben von gemeinschaftlicher Be-
deutung, 2. weitere Kritische Infra-
strukturen, soweit sie von der BSI-Kri-
tisverordnung erfasst sind, 3. bauliche 
Anlagen, die ein komplexes Evakuie-
rungsmanagement erfordern. Satz 1 
gilt nicht für die Fachplanung nach § 5 
NABEG; die Anwendbarkeit von Satz 1 
sowie von § 78b WHG auf die Zulas-
sung von Vorhaben nach §§ 18 ff. 
NABEG bleibt unberührt. 

ist darüber hinaus als Vorhaben von gemeinsamem Interesse 
eingestuft. Es ist ein länderübergreifendes Vorhaben gemäß 
BBPlG, für das die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der 
vordringliche Bedarf festgestellt worden sind. Das Vorhaben un-
terliegt dem NABEG und ist somit aus Gründen eines überra-
genden öffentlichen Interesses und im Interesse der öffentlichen 
Sicherheit erforderlich. Die Konformität ist gegeben. 

Länderüber-
greifender 
Raumord-
nungsplan 
für den 
Hochwasser-
schutz 2021 

Hochwasser-
schutz 

III III.1 Z Der Raum, der für eine aus wasser-
wirtschaftlicher Sicht später notwendig 
werdende, rechtlich mögliche Verstär-
kung von technischen Anlagen zum 
Schutz vor Meeresüberflutungen erfor-
derlich sein wird, ist binnenseitig von 
entgegenstehenden Nutzungen und 
Funktionen freizuhalten. 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorrangigen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Auf Ebene des Plan-
feststellungsverfahrens werden potenzielle Auswirkungen in Be-
zug auf Meeresüberflutungen bei der Trassierung berücksich-
tigt. Die dauerhafte Funktion zum Schutz vor Meeresüberflutun-
gen ist nach Beendigung der Verlegearbeiten, ggf. unter An-
wendung von konfliktmindernden Maßnahmen (z. B. V1.2, 
V11.2, V11.3, V17), wieder hergestellt. Überflutungen werden 
durch das Vorhaben nicht begünstigt. Die Konformität ist gege-
ben. 

Länderüber-
greifender 
Raumord-
nungsplan 
für den 

Hochwasser-
schutz 

III III.3 G Raumbedeutsame Planungen und 
Maßnahmen, die den Schutz vor Mee-
resüberflutungen nicht nur unerheblich 
beeinträchtigen, sollen weder geplant 
noch zugelassen werden. Zweite 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Auf Ebene des Plan-
feststellungsverfahrens werden potenzielle Auswirkungen in Be-
zug auf Meeresüberflutungen bei der Trassierung berücksich-



2 Relevante, nicht raumkonkrete Erfordernisse der Raumordnung 

 

Korridor B – Vorhaben Nr. 49 BBPlG Anlage 2-4 
Seite 34 

 

Pläne und  
Programme 

Unterkate-
gorie 

Kapi-
tel 

Zif-
fer 

Sta-
tus 

Textliche Ausführung Konformität 

Hochwasser-
schutz 2021 

Deichlinien, die Teil des geltenden 
wasserwirtschaftlichen Konzeptes zum 
Schutz von Meeresüberflutungen sind, 
sollen erhalten und, soweit dies gemäß 
§ 7 Absatz 4 ROG möglich ist, räum-
lich gesichert werden. 

tigt. Die dauerhafte Funktion zum Schutz vor Meeresüberflutun-
gen ist nach Beendigung der Verlegearbeiten, ggf. unter An-
wendung von konfliktmindernden Maßnahmen (z. B. V1.2, 
V11.2, V11.3, V17) wieder hergestellt. Die Konformität ist gege-
ben. 

Länderüber-
greifender 
Raumord-
nungsplan 
für den 
Hochwasser-
schutz 2021 

Hochwasser-
schutz 

III III.5 G Die in Satz 3 genannten Infrastruktu-
ren und Anlagen sollen, sofern sie 
raumbedeutsam sind, sowohl in aus-
reichend geschützten als auch in nicht 
ausreichend geschützten Küstengebie-
ten nur geplant und zugelassen wer-
den, wenn 1. ernsthaft in Betracht 
kommende Standort- oder Trassenal-
ternativen, die weniger überflutungsge-
fährdet sind, fehlen, oder 2. eine Über-
flutung bei der konkreten Infrastruktur 
oder Anlage kein spezifisches Risiko 
auslöst. Für die in Satz 1 genannten 
Infrastrukturen und Anlagen, die nicht 
Satz 1 Nummer 2 unterfallen, gilt für 
den Fall, dass sie in einem nicht aus-
reichend geschützten Küstengebiet ge-
plant oder zugelassen werden sollen, 
zudem, dass eine Bauweise gewählt 
werden soll, die der für den jeweiligen 
Standort im Überflutungsfall prognosti-
zierten Wassertiefe und hydrodynami-
schen Belastung angepasst ist. Satz 1 
gilt für die folgenden Infrastrukturen: 1. 
Kritische Infrastrukturen mit länder- 
oder staatsgrenzenüberschreitender 

Das Vorhaben ist i. d. R. mit der vorbehaltlichen Funktion der 
raumordnerischen Festlegung vereinbar. Auf Ebene des Plan-
feststellungsverfahrens werden potenzielle Auswirkungen in Be-
zug auf Überflutungsbereiche bei der Trassierung berücksich-
tigt. Ein Überflutungsrisiko wird bei der Auswahl eines Konver-
terstandortes berücksichtigt. Es werden keine oberirdischen re-
tentionsraumrelevanten Anlagen im direkten Bezug zum Erdka-
bel in Überflutungsbereichen errichtet. Die dauerhafte Funktion 
von Überflutungsbereichen ist nach Beendigung der Verlegear-
beiten wieder hergestellt. Das Vorhaben ist darüber hinaus als 
Vorhaben von gemeinsamem Interesse eingestuft. Es ist ein 
länderübergreifendes Vorhaben gemäß BBPlG, für das die 
energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Be-
darf festgestellt worden sind. Das Vorhaben unterliegt dem 
NABEG und ist somit aus Gründen eines überragenden öffentli-
chen Interesses und im Interesse der öffentlichen Sicherheit er-
forderlich. Die Konformität ist gegeben. 
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Bedeutung; dies sind insbesondere Inf-
rastrukturen des Kernnetzes der euro-
päischen Verkehrsinfrastruktur außer 
Häfen und Wasserstraßen sowie die 
Projects of Common Interest der euro-
päischen Energieinfrastruktur in der je-
weils geltenden Fassung der Unions-
liste der Vorhaben von gemeinschaftli-
cher Bedeutung, 2. weitere Kritische 
Infrastrukturen, soweit sie von der BSI-
Kritisverordnung erfasst sind, 3. bauli-
che Anlagen, die ein komplexes Eva-
kuierungsmanagement erfordern. 

 


	1 Einleitung
	2 Relevante, nicht raumkonkrete Erfordernisse der Raumordnung

